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Keine Frauenbefragung im Kanion Zürich

In der Sitzung des Zürcher Kantonsrates vom 22. 3. 54 behandelte
der Rat den regierungsrätlichen Bericht über die Durchführung einer
KonsultativabStimmung unter den im Kanton niedergelassenen voll-
jährigen Schweizerbürgerinnen betreffend die politische Gleichberech-
tigung der Frauen*. Der Regierungsrat hatte beantragt, auf eine solche
Probeabstimmung nicht einzutreten. Zum gleichen Schluss war die vor-
beratende Kommission gelangt, deren Präsident, Dr. H. Duttweiler (fr.),
u. a. darauf hinwies, dass auch die Frauenzentrale gegen eine solche
Umfrage Stellung genommen hat. W. Bödkli (soz.) beantragte dagegen,
die Abstimmung durchzuführen. E. Ma'eder (Lrg.) lehnte im Namen seiner
Fraktion die Probeabstimmupg ab und bezweifelte die rechtlichen Grund-
lagen. E. Kessler (soz., Schlieren) setzte sich hingegen für die Umfrage
ein, ebenso R. Welter (soz.) und Dr. P. Medici (PdA), die verlangten,
dass auch bei den Frauen gleichem Pflichten gleiche Rechte gegenüber-
stehen. A. Keller (ehr.) wandte sich gegen die Umfrage. Auch P. Deu-
ring (dem., Winterthur) war gegen eine Frauenbefragung, die rechtlich
unverbindlich ist. Die Demokraten sind mehrheitlich für das Frauen-
Stimmrecht ,betrachten aber eine Umfrage als nutzlos. W. Brunner (soz.)
bekannte sich als Befürworter der vollen politischen Gleichberechtigung
der Frap- S. Theus (ehr.) vertrat die Meinung, dass es noch verfrüht sei,
heute schon wieder die Frage des Frauenstimmrechtes aufzuwerfen. Auch
A. Günthart (BGB, Buchs) war im Namen der Fraktion gegen die Um-
frage; Dr. H. Glattfelder (fr) glaubte, dass durch die Umfragen in Basel
und Genf bewiesen sei, dass die Frauen in der Schweiz das Stimmrecht
wünschten. Eine weitere Umfrage sei deshalb nicht notwendig.

Dr. H. Häberlin (freis.) dagegen teilte den Optimismus des Vor-
red,ners nicht. Auch im Kanton Zürich ist eine Frauenbefragung jiot-
wendig. Die ablehnende Stellungnahme der Frauenzentrale ist unbegreif-
lieh. Eine gewisse Kleingläubigkeit scheint sich hinter grosstönenden
Worten zu verbergen. Dr. Häberlin befürwortet die Umfrage. Von den
übrigen Rednern bekannten sich Dr. E. Leemann (soz.), O. Kuhn (soz.),
K. Zeller (ev., Herrliberg), O. Hürsch (dem., Winterthur) und A. Wird-
ger (ehr.) für eine Umfrage.

Zum Schluss beantragte der Kommissionspräsident, Dr. H. Dutt-
weder (fr.) nochmals Gutheissung des regierungsrätlichen Berichtes. Mit
83 gegen 75 Stimmen nahm der Rat diesen Antrag an. Es wird im
Kanton Zürich daher zu keiner Probeabstimmung der Frauen kommen.

Tgbl. 23. 3. 54

* siehe „Staatsbürgerin" No. 7/8 1953
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